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S. Salzborn u.a. (Hrsg.): Souveränität

Der vorliegende Sammelband beansprucht nicht nur,
die semantischen Schichten sowie ideen- und zum Teil
auch realgeschichtlichen Kontexte von SouverÃ¤nitÃ¤t
zu erlÃ¤utern, sondern versteht sich als parteiliche Inter-
vention in den Prozess der, so die Herausgeber, drohen-
den ZerstÃ¶rung staatlicher SouverÃ¤nitÃ¤t in Zeiten
von Globalisierung, EU-Integration und transnationalem
Terror. Die Herausgeber setzen auf das nationale Gewalt-
monopol als âGrundvoraussetzung fÃ¼r jegliche [!] Art
menschlicher Freiheitâ (S.Â 13). Da menschliche Freiheit
damit vorweg an das, wenn auch demokratisch interpre-
tierte, Gewaltmonopol gekettet wird, bleibt auch die hell-
sichtige Frage, die Walter Pauly und Gunter HeiÃ in ih-
rem Beitrag stellen, unbeantwortet: âWo bleibt der An-
spruch, ohne Furcht als Individuum unterschieden und
frei leben zu kÃ¶nnen, wenn das Leben des Einzelnen
im Zwang Ã¼berindividueller ZusammenhÃ¤nge geop-
fert wird?â (S.Â 151f.).

Der Band beginntmit den ideengeschichtlichenQuel-
len: Klaus Roth verfolgt die Entstehung der Idee sou-
verÃ¤ner Staatlichkeit ausgehend von den âhoch- und
spÃ¤tmittelalterlichen KÃ¤mpfen zwischen weltlicher

und geistlicher Gewaltâ (S.Â 23) bis zu Hobbes. Er betont
die Spezifik des im 17. Jahrhundert endgÃ¼ltig ausfor-
mulierten Konzepts der SouverÃ¤nitÃ¤t als von Religi-
on emanzipierter, unteilbarer und zeitlich unbegrenzter
Herrschaft, die untrennbar mit Staatlichkeit verknÃ¼pft
sei. Der Staat mÃ¼sse dabei klar von anderen politi-
schen Ordnungen wie Polis, Ekklesia und Reich abge-
grenzt werden.

Claudia Opitz-Belakhal widmet sich den âAmbi-
valenzen und WidersprÃ¼chenâ im Denken Jean Bo-
dins, der vielen als BegrÃ¼nder des modernen Sou-
verÃ¤nitÃ¤tsbegriffs gilt. Sie weist dabei auf die pro-
blematische Analogisierung von patriarchaler Haus- und
politischer Herrschaft hin, die Bodin vornimmt: Das Ver-
hÃ¤ltnis zwischen dem als Monarchen personalisier-
ten SouverÃ¤n und den StÃ¤nden werde der asymme-
trischen Vertragsbeziehung von Eheleuten angeglichen.
Nicht nur werde politische Herrschaft damit naturalisiert
(S.Â 53), auch bezeichne Bodin âdie StÃ¤nde ganz direkt
als âEhefrauâ des souverÃ¤nen FÃ¼rsten, die ganz eben-
so wie die Ehefrau weder das Recht hat, den FÃ¼rsten
zu nominieren, noch sich aus der fÃ¼rstlichen Sou-
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verÃ¤nitÃ¤t durch âScheidungâ zu lÃ¶senâ (S.Â 57f.).

Samuel Salzborn stellt die Frage, wie eine Kritik staat-
licher Menschenrechtsverletzungen begrÃ¼ndet werden
kann, ohne auf externe und umstrittene moralische Stan-
dards zurÃ¼ckzugreifen. Seine These lautet, âdass die
Infragestellung der SchlÃ¼sselnorm der Moderne, der
SouverÃ¤nitÃ¤t, nur dann diskutabel wird, wenn die-
se Norm selbst verletzt istâ (S.Â 62). Dabei bestimmt er
SouverÃ¤nitÃ¤t als VerknÃ¼pfung von Gewaltmonopol
und Garantie negativer Freiheitsrechte. Weder kÃ¶nne
moderne Freiheit ohne dieses Monopol noch jenes oh-
ne seine liberale Zweckbestimmung gedacht werden (S.Â
63). Wichtig ist Salzborns Hinweis auf innere Grenzen
der Gewaltdimension der SouverÃ¤nitÃ¤t, die mit ihrer
Reproduktionsfunktion fÃ¼r eine tauschbasierte Ãko-
nomie zusammenhÃ¤ngen (S.Â 65f.). Allerdings werden
diese normativ recht anspruchslosen Garantien privat-
autonomer Freiheit der Tauschsubjekte zumindest termi-
nologisch stark mit âderâ Freiheit schlechthin korreliert
(S.Â 77), statt ihre Differenz zu wahrer Freiheit zu beto-
nen. AuÃerdem wÃ¤re zu diskutieren, ob Salzborns Ge-
wÃ¤hrsmÃ¤nner Machiavelli und Hobbes die ihnen zu-
geschriebene unbedingte individualistische Staatszweck-
bestimmung tatsÃ¤chlich vertreten. In der Garantie pri-
vatautonomer Freiheit jedenfalls wird die entscheidende
Schnittstelle mit den âmeistenâ Menschenrechten gese-
hen (S.Â 77), weshalb umdieser Rechtewillen ein âKampf
um SouverÃ¤nitÃ¤tâ gegen den âAntisouverÃ¤nismusâ
(S.Â 77) gefÃ¼hrt werden mÃ¼sse, da dieser die insti-
tutionellen Minimalbedingungen bÃ¼rgerlicher Freiheit
nicht zu sichern vermÃ¶ge und damit in eine regressive
Tendenz zu mÃ¼nden drohe.

Dem Changieren des SouverÃ¤nitÃ¤tsbegriffs zwi-
schen Macht- und Rechtstheorie geht der ausgezeich-
nete Artikel von Pauly/HeiÃ nach. SouverÃ¤nitÃ¤t
als nichtnormierte Normgebungsmacht (Schmitt), als
zur Normgebung befugende Grundnorm (Kelsen) so-
wie als in ein Geflecht von rechtlichen und auÃer-
rechtlichen Verfassungen eingelassene rechtspositivie-
rende Willenseinheit (Heller) werden kritisch analysiert.
Dabei werden aus der Perspektive liberaler Rationa-
litÃ¤tsansprÃ¼che des Individuums autoritÃ¤re Struk-
turen in den SouverÃ¤nitÃ¤tsvorstellungen von Schmitt,
Isensee, Luhmann, Heller und HÃ¤berle herausgear-
beitet, vornehmlich die âirrationale Zumutung, Op-
fer zugunsten Ã¼berindividueller Einheit erbringen zu
mÃ¼ssenâ (S.Â 160). Allerdings reflektieren die Autoren
auch die systematischen Grenzen einer auf ââdie Wah-
rung der SubjektqualitÃ¤t des Individuumsââ bezogenen
Grundrechtskonzeption. Denn daran âist nicht nur [â¦]

die rechtliche Anerkennung gekoppelt, sondern damit
geht auch eine âGemeinschaftsgebundenheitâ des Indivi-
duumsâ einher, die sich etwa im militÃ¤rischen Verteidi-
gungsfall âaktualisiertâ, wenn der Staat die GefÃ¤hrdung
von Leben âbis hin zum Lebensverlust fordernâ kannâ
(S.Â 173f.), ohne dass dies als GrundrechtsverstoÃ inter-
pretiert werden kÃ¶nnte.

RÃ¼diger Voigt fragt nach dem VerhÃ¤ltnis
von SouverÃ¤nitÃ¤t und Krieg. Neben der inneren
SouverÃ¤nitÃ¤t, die das uneingeschrÃ¤nkte Recht
zur Verfassungs-/Gesetzgebung bezeichne, trete die
Ã¤uÃere, die im ius ad bellum, der alleinigen und letzt-
verbindlichen Entscheidung Ã¼ber Krieg und Frieden,
bestehe (S.Â 127). Er zeichnet die Entwicklung des Rechts
zur KriegsfÃ¼hrung vom WestfÃ¤lischen Frieden bis
zum bellum-iustum-Prinzip des Verbots von Angriffs-
kriegen nach und problematisiert anhand des deutschen
Afghanistan-Einsatzes die unklaren Bestimmungen der
KriegsfÃ¼hrungsbefugnis: Ist die NATO, der Bundes-
tag, oder, wie das Bundesverfassungsgericht in seinem
Urteil zum Lissabon-Abkommen meine, die UNO der
SouverÃ¤n? (S.Â 127f.). Voigt sieht in der UNO aller-
dings ein Konzept âabgestufte[r] SouverÃ¤nitÃ¤tâ (S.Â
137) angelegt. Allein die fÃ¼nf stÃ¤ndigen Mitglieder
des Sicherheitsrates seien im vollen Sinn als souverÃ¤ne
Staaten verblieben, was in Artikel 39 der UN-Charta auch
relativ offen ausgesprochen werde (S.Â 137). Mit dem Be-
sitz von Atomwaffen trete allerdings ein weiteres Krite-
rium hinzu, sodass auch Israel, Pakistan, Nordkorea und
Indien faktisch als souverÃ¤ne Staaten zu betrachten sei-
en. Befremdlich an Voigts informativem Aufsatz wirken
bisweilen seine politischen Stellungnahmen und Kausal-
verknÃ¼pfungen: So strickt er am Mythos von der Mit-
verantwortung des Versailler Vertrags fÃ¼r den Zweiten
Weltkrieg (S.Â 135) oder moniert die âungeheure [â¦]
Dreistigkeitâ der USA bei der âPerpetuierung [der] [â¦]
ânuklearen Zweiklassengesellschaftââ (S.Â 138). Welche
Konsequenzen die Aufhebung dieser nuklearen Asym-
metrien hÃ¤tte, wird allerdings nicht thematisiert. Oh-
nehin verrÃ¤t Voigt bereits im Editorial und Vorwort des
Bandes eine grÃ¶Ãere Sorge um dasWohl (S.Â 9) und die
kollektive IdentitÃ¤t (S.Â 5) Deutschlands als um analy-
tische Durchdringung der herrschaftsreproduzierenden
Effekte von (National-)Staatlichkeit: Die âZweiklassen-
gesellschaftâ und damit Unfreiheit, die der von ihm als
alternativlos favorisierte Nationalstaat am Leben hÃ¤lt,
scheint ihm, im Gegensatz zur ânuklearen Zweiklassen-
gesellschaftâ, kein Anlass der Kritik zu sein.

Gerhard Scheit erkundet das VerhÃ¤ltnis des Is-
lam, insbesondere der iranischen Revolution, zum
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bÃ¼rgerlichen Staats- und SouverÃ¤nitÃ¤tskonzept. Sei-
ne Grundthese besteht darin, die islamische Herrschaft
als Totalitarismus im Sinne Franz Neumanns zu bestim-
men: theokratisch legitimierte Polykratie und âreale Dis-
soziation des Gewaltmonopolsâ bis hin zum âpermanen-
te[n] Ausnahmezustandâ (S.Â 194). Das an kapitalisti-
scher Individualisierung hÃ¤ngende Prinzip individuel-
ler Rechtsgleichheit sei, obwohl auch in der islamischen
Welt der Kapitalismus Einzug gehalten habe, ein Fremd-
kÃ¶rper in dessen Konzept despotischer Herrschaftsor-
ganisation ohne reales Gewaltmonopol (S.Â 195). Die
sich auch im Iran permanent reproduzierenden indi-
vidualisierenden Effekte moderner Vergesellschaftung
wÃ¼rden nicht eingestanden und projektiv anhand von
Feindbildern, die das Ãbel verkÃ¶rpern sollen (USA, Is-
rael, der Westen), bekÃ¤mpft. Etwas holzschnittartig fal-
len dabei Scheits GegenÃ¼berstellungen von christlich-
politischer Tradition und Islam sowie der verkÃ¼rzte
Bezug auf Hobbes als Theoretiker individualistisch-
rationaler SouverÃ¤nitÃ¤tskonstruktion aus. Dass auch
bei Hobbes hinter dem vermeintlich zu schÃ¼tzenden
Individuum und dessen Eigentum die Akkumulations-
logik des einzig wirklich geschÃ¼tzten automatischen
Subjekts Kapital steckt, wird zwar angedeutet (S.Â
182), ohne aber die Konsequenzen daraus zu ziehen
und die fundamentale Ambivalenz des modernen Sou-

verÃ¤nitÃ¤tskonzepts zu thematisieren. Damit entsteht â
vielleicht unbeabsichtigt â ein idealisierender Effekt, der
aber im Kampf gegen die regressiven âantisouverÃ¤nenâ
Tendenzen mÃ¶glicherweise gar nicht ungern gesehen
wird.

Auch das VerhÃ¤ltnis von SouverÃ¤nitÃ¤t zu Re-
volution und Ausnahmezustand ist Thema des Ban-
des: Ulrich Thiele bemÃ¼ht die kontraktualistische
Philosophie des Als ob, um im per definitionem
auÃerlegalen Wechsel der gesetzgebenden Gewalt eine
âÃ¼berpositivrechtliche Legitimationsbasisâ (S.Â 106)
zu finden, besser: zurechtzukonstruieren, wÃ¤hrend
M. Lemke den Ausnahmezustand am Beispiel der
rÃ¶mischen Diktatoren und der Ausrufung des Staats-
notstands im Frankreich des Jahres 2005/6 analysiert.
Er konzentriert sich dabei allerdings auf die von Carl
Schmitt so genannte âkommissarische Diktaturâ, die
ânormierte Normsuspendierungâ (S.Â 92), und deren Le-
gitimationsmuster, Mittel und Akteure.

Der vorliegende Band kann als â auch zu Wider-
spruch herausfordernder â anregender Beitrag zur ideen-
geschichtlichen KlÃ¤rung des SouverÃ¤nitÃ¤tsbegriffs
und zur Gegenwartsdiagnose des PhÃ¤nomens staatli-
cher SouverÃ¤nitÃ¤t begriffen werden.
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